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BESCHLÜSSE DES EINWOHNERRATES VOM 25. NOVEMBER 2019 

1. In die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission werden an Stelle der zurückgetretenen 

Caroline Mall SVP und dem verstorbenen Urs Treier SVP für den Rest der Amtsperiode 

2016/2020 gewählt: Daniel Hürzeler SVP und Csaba Zvekan SVP. 

Das Büro hat Katrin Joos Reimer, Grüne als Vizepräsidentin bestimmt. 

 

2. In das Projektteam Providersubmission wird an Stelle des verstorbenen Urs Treier SVP für den 

Rest der Amtsperiode 2016/2020 gewählt: Csaba Zvekan SVP. 

 

3. Das Büro hat Olivier Baier SVP als Vizepräsidenten der Planungskommission bestimmt. 

 

4. Betreffend Vorlage Nr. 1198/19 beschliesst der Einwohnerrat Eintreten auf den Jahres- und 

Entwicklungsplan 2020 - 2024. 

 

5. Betreffend Vorlage Nr. 1203/19 «Postulat 473, Lösung für den öffentlichen Verkehr» 

5.1. Der Einwohnerrat nimmt den Bericht zum Postulat 473 zur Kenntnis. 

5.2. Das Postulat Nr. 473/17 «Lösung für den öffentlichen Verkehr», überwiesen an der 456. 

Sitzung vom 29.01.2018 wird abgeschrieben. 

 

6. Die Vorlage Nr. 1204/19 «Quartierplan Stadthof» wird an die Sachkommission Bau, Umwelt 

und Mobilität BUM überwiesen.  

 

7. Betreffend Vorlage Nr. 1205/19 «Postulat 476 – Schwimmbad Reinach, Schatten für 

Sitzgelegenheiten» 

7.1. Der Einwohnerrat nimmt die Erläuterungen zum Postulat 476 zur Kenntnis.  

7.2. Er genehmigt einen Nachtragskredit über CHF 35'000 zu Gunsten des Kto. 3411.3101.01.  

7.3. Das Postulat Nr. 476/19 «Schwimmbad Reinach, Schatten für Sitzgelegenheiten», 

überwiesen an der 471. Sitzung vom 28.10.2019 wird abgeschrieben. 

 

8. Die Motion Nr. 140/19 von Adrian Billerbeck SVP «Kunststoffrecycling in Reinach» wird 

erheblich erklärt. 
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Beschlüsse des Einwohnerrates unterliegen gem. § 121 des Gemeindegesetzes dem fakultativen Referendum. Die 

Referendumsfrist beginnt am 28. November 2019 und dauert bis zum 30. Dezember 2019. 


